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Dem Staate, was des Staa-
tes – der Kirche, was der
Kirche ist. Festschrift für
Joseph Listl zum 70. Ge-
burtstag (hrsg. von Josef
Isensee, Wilhelm Rees und
Wolfgang Rüfner), Berlin,
1999, 1115 Seiten.

In der Nacht des 16.
August 1998, auf der
mitternächtlich stillen
Domplatte in Köln, skan-
dierte eine Gruppe türki-
scher Jugendlicher mit
gereckter Faust: „In 50
Jahren gehört der Dom
uns.“ Eine provokante
Prognose von ein paar
Halbstarken, 750 Jahre
nach der Grundsteinle-
gung der gotischen Kathe-
drale, die den Sturm der
Zeiten – zuletzt den Bom-
benhagel des Zweiten
Weltkriegs inmitten eines
Ruinenfeldes – überstand.
Dass diese kleine Alltags-
begebenheit Eingang in
die wissenschaftliche Fest-
schrift für Joseph Listl
(zum 70. Geburtstag) fand,
weist schon darauf hin,
dass es sich um ein For-
schungsgebiet mit „Sitz
im Leben“ handelt.

Das deutsche Staatskir-
chenrecht wurzelt und

wirkt in verschiedensten
Bereichen der gesellschaft-
lichen Lebenswirklichkeit,
von religiösem Kult und
kirchlichem Korporatis-
mus über Eigentumsfra-
gen und Steuersystem, Ar-
beitswelt und Schule, Ehe-
und Familienfragen bis
hin zu Gesundheitswesen
und Denkmalschutz, Sozi-
alversicherung und Wohl-
fahrtspflege, Medien und
Militär. Die Vielfalt der
kirchlichen Schnittstellen
zur säkularen Gesellschaft
und ihrem Staat birgt das
Risiko von Störungen, zu-
mal angesichts der christ-
lichen Glaubenskrise und
der Pluralisierung von
Moral- und Wertvorstel-
lungen einer geschichts-
vergessenen Gesellschaft.
Die geistig-moralischen
Fundamente des „christli-
chen Abendlandes“ ero-
dieren. Sie aber tragen die
in Jahrhunderten ent-
wickelte deutsche Kon-
struktion des Verhältnis-
ses von Staat und Kirche,
wie die Domplatte – dem
Augenschein nach – die
schwere Kathedrale.

Der spanische Philo-
soph José Ortega y Gasset
definierte den Staat ein-

mal als „den Status, die
Statik, die Gleichgewichts-
lage der Meinungen“. Das
gilt auch für das Verhält-
nis von Kirche und Staat.
Es beruht letztlich nicht
auf Konkordaten und Ver-
fassungsnormen, sondern
auf öffentlicher Akzep-
tanz. Diese „meint nicht
Überzeugung von der
Richtigkeit der Normen,
auch nicht Identifikation
mit deren Inhalt. In der
Praxis besagt sie zumeist
nicht viel mehr als das
Ausbleiben eines politisch
erheblichen Widerstan-
des“, erklärt der Bonner
Staatsrechtslehrer Josef
Isensee in seinem grundle-
genden Festschriftbeitrag
über „Die Zukunftsfähig-
keit des deutschen Staats-
kirchenrechts“. Sein Be-
fund: Keine der großen
Parteien der Bundesrepu-
blik stellt heute den Status
quo der Beziehungen von
Staat und Kirche von
Grund auf infrage. Auch
in der Rechtswissenschaft
regt sich prinzipielle Kri-
tik nur spärlich; sie ist das
Metier von Einzelgängern.
Die herrschende Lehre
wird repräsentiert durch
das von Joseph Listl initi-
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ierte zweibändige Hand-
buch des Staatskirchen-
rechts (2. Auflage
1994/95). „Doch Wind-
stille verheißt nicht Sicher-
heit vor dem Unwetter.
[. . .] Wenn eine Akzep-
tanzkrise nicht offen zum
Ausbruch gelangt, so
kann sie sich doch latent
vollziehen, in stiller Ero-
sion. In ihrer Unmerklich-
keit ist diese gefährlicher
als das politische Bombar-
dement, das die Verteidi-
ger weckt und auf den
Plan ruft“, warnt Isensee.
Der Kruzifix-Beschluss
des Bundesverfassungsge-
richts biete ein Lehrstück,
wie eine scheinbar gefe-
stigte Grundtendenz der
Rechtsprechung über
Nacht durchbrochen  wer-
den könne allein dadurch,
dass das Richterpersonal
wechsele.

Gefahr könnte dem
„deutschen Eigenge-
wächs“ auch durch die
„supranationale Walze“
(Isensee) der europäischen
Rechtsvereinheitlichung
drohen. Zwar heißt es in
einer dem Amsterdamer
Vertrag beigefügten Er-
klärung: „Die Union ach-
tet den Status, den Kir-
chen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemein-
schaften in den Mitglied-
staaten nach deren Rechts-
vorschriften genießen,
und lässt ihn unangeta-
stet.“ Doch erstens ist
diese Erklärung nicht ver-
bindliches Recht der EU,
sondern grundsätzlich soft

law, und zweitens könnte
innerstaatliche Politik die
Anpassung des deutschen
an das europäische Recht
durchaus als Vorwand
nutzen, um politisch uner-
wünschte Einrichtungen
des eigenen Rechts zu be-
seitigen. Allerdings, so ar-
gumentiert Markus Heint-
zen (Berlin) in seinem Bei-
trag „Die Kirchen im
Recht der Europäischen
Union“, lassen sich die
Staat-Kirche-Regelungen
der Mitgliedstaaten als
Ausdruck nationaler Iden-
tität sowie als Teil gemein-
europäischen Verfas-
sungsrechts begreifen.
„Eine Union, die sich als
Rechtsgemeinschaft ver-
steht, darf nationales Ver-
fassungsrecht nicht selek-
tiv berücksichtigen. Da es
in fast allen Mitgliedstaa-
ten staatskirchenrechtliche
und überall religionsver-
fassungsrechtliche Rege-
lungen gibt, ist die Union
auch bei supranationalem
Handeln verpflichtet, de-
ren Aussagen zu berück-
sichtigen. Diese Pflicht ist
eine Rechtspflicht, kein
soft law. Sie ist der juristi-
sche Kern der Kirchener-
klärung.“

Eine Schwächung ganz
anderer Art droht dem
Staatskirchenrecht schließ-
lich durch die Ausdün-
nung der Riege seiner wis-
senschaftlichen Vertreter.
Das Rechtsgebiet, welches
historischen, politisch-
ethischen und wohl auch
religiösen Sinn erfordert,

ohne die lukrativsten Be-
rufsperspektiven zu eröff-
nen, gerät unter Juristen
„zunehmend in den Ruf
des Esoterischen“ (Isen-
see) und gilt als Domäne
einer kleinen Zahl von
Spezialisten. Hierin spie-
gelt sich ein Trend zur ge-
sellschaftlichen Marginali-
sierung der Kirche, den
diese nur durch eine kon-
sequente Wahrnehmung
ihres Öffentlichkeitsauf-
trages – den der Wiener
Kanoniker Josef Krems-
mair wenig problem-
orientiert behandelt –
durchbrechen kann.

Es bleibt zu wünschen,
dass der durch die Fest-
schrift gebührend geehrte
Jubilar, der fast drei Jahr-
zehnte bis 1997 das Insti-
tut für Staatskirchenrecht
der Diözesen Deutsch-
lands in Bonn leitete und
in Augsburg als Ordina-
rius Kirchenrecht lehrte,
genügend Nachfolger fin-
det, die seine doppelte
Kompetenz als Jurist und
Theologe in die kommen-
den Legitimationsdebat-
ten des Staatskirchen-
rechts einbringen können.
Nicht zuletzt durch diese
seltene Kombination der
Fächer konnte Joseph Listl
zu einer „einzigartigen Fi-
gur in der Wissenschafts-
landschaft“ (Isensee) wer-
den: der erste katholische
Priester des Jesuitenor-
dens, der zugleich Mit-
glied der Vereinigung
Deutscher Staatsrechtsleh-
rer ist.
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